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Mit solchen und anderen Slogans will
die neue Kampagne der Handwerksorga-
nisation in Anzeigen, Plakaten und einem
TV-Spot deutlich machen, dass es heute
kaum einen Lebensbereich gibt, in dem wir
auf die Fertigkeiten und das Know-how von
Handwerkerinnen und Handwerkern ver-
zichten könnten.

Denn mit mehr als 4,8 Millionen Be-
schäftigten in 151 Ausbildungsberufen und
einem Jahresumsatz in dreistelliger Milliar-
denhöhe ist das Handwerk ein Schwer-
gewicht der deutschen Wirtschaft.

Es soll gerade auch dem Nachwuchs
näher gebracht werden, dass die Berufe im
Handwerk zukunftsfähig und innovativ
sind. Handwerk ist mehr als ein Job. Ein
Handwerker ist eng mit seinem Werk ver-
bunden. Handwerk fordert Kreativität, Per-
fektion, Können, Individualität und hohe
Qualifikation. Nur wenn wir diese Werte

vermitteln und gerade den Nachwuchs da-
von überzeugen können, dass es sich lohnt,
einen Handwerksberuf zu erlernen, kön-
nen wir dem Fachkräftemangel aufgrund
der drohenden Überalterung der Gesell-
schaft entgegenwirken. 

Denn eins ist klar: Unsere Auszubil-
denden von heute sind unsere Fachkräfte
von morgen.

Überzeugen müssen wir jedoch auch mit
einer Unternehmenskultur im Handwerk.
Gegenüber dem Kunden heißt das: Unbe-
dingte Verpflichtung auf Qualität. Erstklas-
sige Beratung, umfassender Service, hervor-
ragende Ausführung – das gehört zum Be-
rufsethos im Handwerk. Gegenseitige Wert-
schätzung ist die Grundlage des kollegialen
Miteinanders in unseren Betrieben. Ein gu-
tes Betriebsklima und hervorragende Qua-
lität – das ist das Fundament unseres größ-
ten Kapitals: unser guter Ruf. 

Eins steht jedenfalls fest: Handwerk ist
allgegenwärtig, und so wird es auch in Zu-
kunft sein. Lassen Sie uns also trotz der tur-
bulenten Zeiten und trotz schwieriger  Rah-
menbedingungen mit Tatkraft und Opti-
mismus das neue Jahr angehen.

Wir sollten uns auf die eigenen Stärken
und Talente besinnen und stolz sein auf das,
was wir zu leisten im Stande sind. Wenn
die Menschen sich wieder auf  die Tugen-
den besinnen und ihren Talenten Raum
geben, geht es auch wieder aufwärts.

Jeder Einzelne hat es in der Hand, durch
Eigeninitiative an der positiven Entwick-
lung unseres Landes mitzuwirken. Dazu ge-
hören auch die Schritte im Kleinen, z.B.
die Schaffung von Ausbildungsstellen für
junge motivierte Menschen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2010.

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

„Am Anfang waren Himmel und Erde.
Den ganzen Rest haben wir gemacht.“
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An 2009 werden die Kfz-Unternehmen
wohl noch lange zurückdenken. Der Zen-
tralverband Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe (ZDK) spricht von einem „Ausnah-
mejahr“. Sage und schreibe 3,8 Millionen
Neuzulassungen schaffte die Branche – die
Abwrackprämie machte es möglich.

Bei bestimmten Fahrzeug-Modellen
mussten die Käufer lange auf ihr neues Auto
warten. „Gerade im Privatmarkt haben wir
bei den Modellen, die nicht zum Premium-
Segment gehören, einen unwahrscheinli-
chen Boom erlebt“, sagt Reiner Irlenbusch,
Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung
Bergisches Land. Viele Menschen hätten
alles daran gesetzt, um die Abwrackprämie
kassieren zu können. Für ihn ist das ein
gutes Beispiel dafür, wie die „Geiz ist geil“-
Methode in Verbindung mit der staatlichen
Prämie zu einem hervorragenden Konsum-
klima führen kann. Manche Hersteller pro-
fitierten noch bis ins kommende Frühjahr
hinein von den europäischen Ankur-
belungsprogrammen.

So oder so – 2010 wird für die Branche
ein schwieriges Jahr. Fachleute gehen ange-
sichts eines weitgehend gesättigten Marktes
künftig von etwa 2,5 Millionen Neuzulas-
sungen und rund sechs Millionen Ge-
brauchtwagen pro Jahr aus, mit einer
Schwankungsbreite von plus/minus fünf
bis zehn Prozent. 

„Wir können uns von der Krisen-Situ-
ation nicht komplett abkoppeln, denn es
wird uns ja von allen Seiten gesagt, dass
Krise da ist“, sagt Reiner Irlenbusch. Dies
sei zwar im letzten Jahr nicht so erlebt wor-
den. Inzwischen aber weisen immer mehr
Industrieunternehmen darauf hin, dass sie
bei anhaltend schlechter Konjunktur Mit-
arbeiter freisetzen müssten. „Das beeinflusst
natürlich das Konsumverhalten unserer
Kundschaft, aber auch uns selber, weil wir

uns ja aus diesem Gedankenfeld nicht
herausziehen können“, so der Obermeister.

In den Autohäusern läuft das Geschäft
nun schleppender. Irlenbusch: „Es werden
nach wie vor Autos verkauft, aber nicht
mehr in den Stückzahlen wie in 2009 er-
lebt.“ Natürlich sei die momentane Markt-
lage nicht nur eine psychologische Frage.

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »

Kraftfahrzeug-Innung Bergisches Land: Betriebe sind in der Region verhaftet

Eine Branche im Strukturwandel:
Schwierige Zeiten nach dem Boom
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Er verweist etwa auf die zunehmend restrik-
tive Kreditvergabe durch die Banken hin.
Heute sei es nun einmal anders als früher

nicht mehr möglich, einen Kredit alleine
wegen seines guten Rufs zu erhalten. Statt-
dessen seien umfassende Kontrollmechanis-
men aufgebaut worden. Irlenbusch: „Das
können viele Unternehmer, vor allem die
älteren Mittelständler, nicht verstehen.“

Hinzu kommt das Problem, dass die
Renditen äußerst schmal geworden sind.
„Es ist heute kaum noch möglich, Fett anzu-
setzen, und mit dem wenigen Fett, das wir
als Unternehmen haben, können wir kei-
nen Winterschlaf durchstehen“, sagt der
Obermeister. Das Kfz-Gewerbe ist beson-
ders kapitalintensiv. Oftmals sind die hohen
Fahrzeugbestände fremdfinanziert. Viele in
der Branche seien mit roten Zahlen unter-
wegs, so Irlenbusch. In der Vergangenheit
hätten die Banken diese Betriebe stets ge-
stützt. Wenn die Lage jetzt schlimmer wer-
de, bestehe die Gefahr, dass die Kredit-
institute den Hahn zudrehen könnten.

Andererseits moniert Irlenbusch, dass
die Anforderungen in vielen Bereichen stän-
dig steigen. Er nennt ein Beispiel: Wenn
ein Autohaus heute einen Mitarbeiter be-
schäftigt, der etwa im Lager Teile wegfährt,

gilt er möglicherweise als Berufskraftfahrer
– und muss die Teilnahme an bestimmten
Lehrgängen nachweisen. Das kostet nicht
nur Geld, sondern auch Zeit, die er im
Betrieb fehlt.

Der Obermeister will die Krise und die
Käuferzurückhaltung nicht wegdiskutieren.
Aber er sagt: „Solange ich dabei bin, waren
wir immer eine Branche, in der gekämpft
wurde – um jeden Kunden, um die Erträge,
um jede Einheit. Vor diesem Hintergrund
müssen wir uns heute nicht umstellen.“ Zu-
dem ist die momentane Lage für ihn keine
große Überraschung. Viele Faktoren, wie
etwa die gestiegenen Kredit-Anforderungen
im Zusammenhang mit „Basel II“, seien
seit Jahren bekannt. 

Gerade in der momentanen Lage plä-
diert er dafür, nicht den Kopf in den Sand
zu stecken, sondern ganz im Gegenteil mit
Optimismus nach vorne zu schauen. „Man
darf sich jetzt nicht rausziehen aus dem
Markt, sonst wird man von den wenigen
Kunden gar nicht mehr wahrgenommen.“
Sein Rezept: Aktiv sein, auf die Kunden
zugehen, fürs eigene Unternehmen werben.
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Das gilt im Übrigen für alle
Bereiche der Branche. Schließ-
lich sind nicht nur Händler in
der Innung, sondern auch Rei-
fenspezialisten, Servicebetriebe
oder Lkw-Werkstätten.

Die weitaus meisten Kfz-Un-
ternehmen im Bergischen Land
sind klassische Familienbetriebe.
Das ist kein Spezifikum der Re-
gion, sondern gilt bundesweit.
Aufgrund ihrer Kleingliedrigkeit
haben die Kfz-Branche eher als
andere die Chance, gestärkt aus
der augenblicklichen Situation
hervorzugehen, so Irlenbusch –
mit motivierten Mitarbeitern
und aktiven Firmeninhabern,
die präsent und ihren Mitar-
beitern ein Vorbild sind. Ganz
wichtig ist ihm der persönliche
Kontakt zum Kunden. Die Kun-
denorientierung sei in der Bran-
che immer die Basis des Ge-
schäfts gewesen.

„Wenn jedem Mitarbeiter
klar ist, dass letztlich der Kunde
das Gehalt bezahlt und die Strom-
kosten trägt, dann geht er mit
einer anderen Einstellung auf
ihn zu“, sagt Irlenbusch. Eine
gute Kundenbindung ist eine
Chance, den zunehmend belieb-
ter werdenden Preisvergleichen
im Internet bei Autokäufen und
Serviceleistungen etwas entge-
genzusetzen. Dazu gehören auch
eine marktgerechte Preisgestal-
tung, die Nutzung von preiswer-
ten Einkaufsmöglichkeiten, ein
gut trainiertes Team im Unter-
nehmen, eine positive Werbung
und ein gutes Verhältnis zu
anderen Partnern im Markt, wie
Banken oder Verbänden.

Anders als viele Internet-
händler sind die Innungsfach-
betriebe in der Region verhaf-
tet. Irlenbusch: „Wir beschäfti-
gen Mitarbeiter aus der Region,
sprechen die Sprache der Regi-
on, verstehen ihr Gedankengut
und sind damit in der Kom-
munikation der beste Partner für

den Kunden in der Region.“ Das
gilt für jedes Innungsmitglied –
vom kleinsten Servicebetrieb bis

zum größten Autohaus. Sie set-
zen auf langfristige Kunden-
beziehungen. 

Viele Kunden wissen das zu
schätzen. Im vergangenen Jahr
musste die Kfz-Schiedsstelle bei
der Kreishandwerkerschaft rund
120 Fälle bearbeiten, berichtet
der stellvertretende KH-Haupt-
geschäftsführer Marcus Otto.
Eine mit sehr guten Fachleuten
besetzte Schiedskommission
stehe hier für Objektivität und
zügige Bearbeitung. Schnelle
Entscheidungen sind für die
Kunden und die Betriebe wich-

weiter nächste Seite » » »
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tig. Eine aus Marketinggesichtspunkten
nicht zu unterschätzende Möglichkeit für
die Betriebe auf diese Möglichkeit bei
Verkaufs- oder Reparaturgesprächen hin-
zuweisen. Denn es ist bemerkenswert:
Keiner dieser Fälle ging vor Gericht. „Das
zeigt, dass die Verbraucher das Innungs-
Signet wahrnehmen und Beschwerden dann
über die Kfz-Schiedsstelle laufen lassen, statt

zu klagen. Ein klares Zeichen, dass sie sich
hier gut aufgehoben fühlen“, so Otto.

Schon seit langem befindet sich das Kfz-
Gewerbe in einem umfassenden Struktur-
wandel. Aufhalten lässt er sich nicht. Der
Trend geht zu weniger, aber größeren Un-
ternehmen mit größeren Betriebsstätten.
Bereits heute hat ein Kfz-Unternehmen im
Bundesdurchschnitt zwei Betriebsstätten.
In zehn Jahren, prognostizieren Branchen-
kenner, werden es etwa dreieinhalb bis vier
Betriebsstätten sein. Gleichzeitig geht der
Zentralverband des Deutschen Kraftfahr-
zeuggewerbes davon aus, dass die Zahl der
fabrikatsgebundenen Betriebsstätten von
derzeit rund 19.000 in den nächsten acht
bis zehn Jahren auf 15.000 bis 16.000 sin-
ken dürfte.

Der Verband fordert deshalb ein neues
Geschäftsmodell als Basis für eine neue Be-
ziehung zwischen Herstellern und Handel.
Dazu gehöre eine Belieferung mit Neuwa-
gen, die sich an der Nachfrage orientiere.
„Hier liegt der Schlüssel für den wirtschaft-
lichen Erfolg des Handels“, so der ZDK.
Solange zu viel Ware mit Druck in den

Markt gepresst werde, „werden wir nicht
zu vernünftigen Ergebnissen kommen“.

Das Rückgrat des Kraftfahrzeuggewerbes
ist und bleibt der Service mit rund 73
Millionen Aufträgen im Jahr. Dabei schnei-
det die Branche im Urteil der Kunden her-
vorragend ab: Laut dem aktuellem Kunden-
monitor 2009 haben die Verbraucher den
Kfz-Meisterbetrieben mit der Note „voll-
kommen zufrieden“ (1,93) ein äußerst posi-
tives Zeugnis ausgestellt.

Angesichts der zukünftigen Herausfor-
derungen sei es für die Betriebe notwendig,
das gesamte Service-Spektrum abzudecken
und sich in ihrem Leistungsportfolio breit
aufzustellen, empfiehlt der Obermeister.
Das reiche vom Ölwechsel über die Mecha-
nik, die Elektronik, die Glasreparatur bis
hin zur Karosserieinstandsetzung. So habe
der Verband beispielsweise mit „autoglas
Plus“ ein System zur Abwicklung von Glas-
schäden geschaffen, das sich zur neuen star-
ken Marke im Glasschadengeschäft entwi-
ckeln soll. Auch bei der Abgasuntersuchung

w e i t e r  au f  S e i t e  1 0 » » »



Zur Person:
Obermeister
Reiner Irlenbusch

Seit 2007 engagiert sich Reiner
Irlenbusch als Obermeister der

Kraftfahrzeug-Innung Bergisches Land. Der 48-Jährige ist
Geschäftsführer der Bergland-Gruppe mit sechs Betrieben und
Hauptsitz in Wipperfürth. Die Unternehmensgruppe beschäftigt
rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Irlenbusch ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er gehört
dem Vorstand des Verbandes des Kfz-Gewerbes Nordrhein-
Westfalen e.V. an, fungiert dort als sozialpolitische Sprecher und
ist in dieser Eigenschaft Experte für Tarifpolitik.
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(AU), die inzwischen in die TÜV-Plakette
integriert worden ist, wirbt die Branche da-
für, diese Serviceleistung in den Werkstätten
durchführen zu lassen. Das geht entweder
gleich zusammen mit der TÜV-Haupt-
untersuchung, oder der Kunde fährt mit
der AU-Bescheinigung zum TÜV.

Viele Serviceleistungen sind in den ver-
gangenen Jahren selbstverständlich gewor-
den. Reiner Irlenbusch: „Wenn ein Kunde
mit einem Haftpflichtschaden zu uns in die
Werkstatt kommt, gehen wir komplett in

Vorleistung. Der Kunde muss sich um
nichts kümmern, er unterschreibt uns ledig-
lich eine Abtretung und wir wickeln den
Schaden mit dem Versicherer ab.“

Gut gerüstet sieht sich das Kfz-Gewerbe
für das Thema „Elektromobilität und alter-
native Antriebe“. So ist ein spezielles Wei-
terbildungsprogramm für die Wartung und
Reparatur so genannter Hochvoltfahrzeuge
entwickelt worden. Dabei geht es unter
anderem darum, Hybrid-, Elektro- und
Brennstoffzellenautomobile spannungsfrei

Editorial Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine10

306 Betriebe in 
der Kfz-Innung
Bergisches Land

Die Kraftfahrzeug-Branche in der Re-
gion war Vorreiter: Als erste schlossen sich
im Jahr 2006 die beiden Kraftfahrzeug-
Innungen des Oberbergischen Kreises und
Rhein-Berg/Leverkusen zur Innung Bergi-
sches Land zusammen – eine damals weg-
weisende Entscheidung. Heute gehören 306
Betriebe der Innung an. Sie beschäftigen
rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie 618 Auszubildende. Der Jahres-
umsatz der Innungsmitglieder beträgt zu-
sammen rund 206 Millionen Euro. Der
Vorstand setzt sich aus erfahrenen und jün-
geren Mitgliedern zusammen – ein guter
Mix, wie Obermeister Reiner Irlenbusch
betont. Zum ersten Mal wird die Innung
in diesem Jahr eine gemeinsame große Los-
sprechungsfeier für alle frischen Gesellen
veranstalten. Sie findet am 12. März in der
Alten Drahtzieherei in Wipperfürth statt.
„Das wird ein gesellschaftliche Highlight“,
freut sich Irlenbusch. Erwartet werden 500
bis 600 Gäste.

FORUM 1/2010
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zu schalten, die Spannungsfreiheit auch zu
überprüfen und ein versehentliches Wieder-
einschalten zu verhindern.

Gewandelt hat sich auch die Ausbildung
im Kfz-Gewerbe. Der Mechatroniker von

heute muss weniger schrauben und sich
stattdessen mit Strategien zur Fehlerdiag-
nose und -behebung beschäftigen. Denn
heutzutage kommt bei jeder Arbeit am Auto

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »
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ein Tester zum Einsatz. Selbst wenn das
Polster des Sitzes ausgewechselt wird, müs-
sen elektronische Codes generiert, Leitun-
gen überprüft sowie Fehlerspeicher ausge-
lesen und zurückgesetzt werden. Alles
Arbeiten, die ein erhöhtes Verständnis
voraussetzen. Das verdeutlicht: Auch im

Kfz-Handwerk, wie in vielen anderen
Bereichen, ist das geforderte Qualifizie-
rungsniveau gestiegen. Dennoch sagt Reiner
Irlenbusch: „Wir müssen aufpassen, dass
wir bestimmte Schülergruppen nicht aus
dem Auge verlieren.“ Damit meint er vor
allem Hauptschüler. Gerade in dieser
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Schulform gäbe es – entgegen der häufig
aus politischen Motiven heraus vertretenen
Meinung – viele gute Schüler, die für die
KfZ-Branche geeignet seien.  Dies vor allem
aus den Schulen, an denen sich die Lehrer
persönlich für ihre Schülerinnen und
Schüler einsetzten.

Die erfolgreichen Betriebe hätten es
immer verstanden, hervorragende Mitarbei-
ter heranzuziehen, sagt Irlenbusch. Ein
Mittel dazu sei für die Unternehmen der
Weg in die Schulen, um sich dort positiv
zu präsentieren. Das mache auch deshalb
Sinn, weil der prognostizierte Schülerrück-
gang allmählich seine Schatten vorauswer-
fe. Schon im Herbst habe er in seinem eige-
nen Betrieb nicht mehr so viele Bewerbun-
gen erhalten wie sonst, berichtet der Ober-
meister.

Noch eine Herausforderung also für die
Kfz-Branche. Dennoch ist Irlenbusch um
die Zukunft seines Handwerks nicht bange.
„Mobilität ist gerade in unserer Region ein
zentrales Thema“, sagt er, „da werden sich
immer wieder Chancen bieten, die unsere
Betriebe aktiv nutzen können.“
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Zum Jahresempfang der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land wurde am
5. Januar in das Kulturzentrum nach Lind-
lar geladen. Kreishandwerksmeister Bert
Emundts begrüßte in seiner Eröffnungs-
rede alle Gäste und stellte fest: „Wenn nur
zehn Prozent der guten Wünsche in Erfül-
lung gehen, wird das ein brillantes Jahr 2010“.
Erschienen waren Bundestagsabgeordnete,
Landtagsabgeordnete, Landräte, Bürger-
meister und eine Vielzahl anderer Gäste. 

Kreishandwerksmeister Emundts kriti-
sierte die „Geiz-ist-geil“-Mentalität und die

durch zahlreiche Gesetze und Regeln be-
ständig schwieriger werdenden Rahmen-
bedingungen für das Handwerk. „Die Krise
ist in aller Munde“, führte Emunds weiter
aus und nannte die Verfehlungen des
Finanzapparats unverzeihlich. Deshalb
foderte er einen neuen Wertekonsens auf
allen Ebenen.

Mit den Worten „Bitte bringen Sie Licht
in das Dunkel“ bat Emunds den Haupt-
redner des Abends, den Bundestagsabgeord-
neten Wolfgang Bosbach, die Zusammen-
hänge der Wirtschaftskrise darzustellen. 

Bosbach sprach von „Raubtierkapitalis-
mus und forderte mehr Moral ein. Er ver-
teidigte die Politik der Bundesregierung zur
Stärkung der Banken und die Abwrackprä-
mie. Ab 2010 werde es wieder deutlich hö-
here Steuereinnahmen geben, an weiterem
Wachstum führe kein Weg vorbei. Vor allem
Innovation sei gefragt, denn „wer nichts im
Boden hat, muss was in der Birne haben.“

Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu
dankte Bosbach mit den Worten: „Wolf-
gang, Du hast alle Fragen beantwortet, die
Welt ist wieder in Ordnung.“

Jahresempfang der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land
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Am 26.1.2010 fand in der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land ein sehr inte-
ressanter Vortragsabend zum Thema „Der
demografische Wandel – Seine Relevanz für
Handwerk und Handel“ statt. In einem sehr
informativen und kurzweiligen Referat
führte Herr Dr. Andreas Kaapke vom Ins-
titut für Handelsforschung Köln die anwe-
senden Handwerker und Einzelhändler in die
Thematik des demografischen Wandels ein. 

Bereits Hauptgeschäftsführer Neu hat in
seinen Einführungsworten darauf hinge-
wiesen, dass derjenige, der noch immer auf
den demografischen Wandel warte, die Zei-
chen der Zeit falsch interpretiere. Der Wan-
del komme nicht erst auf uns zu, sondern
wir steckten längst mittendrin.

Herr Dr. Kaapke machte in seinem sehr
interessanten Referat deutlich, dass derzeit
noch ca. 80 Mio Menschen in Deutschland
leben werden und im Jahre 2050 nur noch
69 bis 74 Mio. Wie viele es letztendlich sein

würden, hänge nicht mehr von der Ge-
burtenrate ab, sondern ausschließlich von
der Zahl der Zuwanderung. Die Zahl der
60jährigen werden im Jahr 2050 doppelt
so hoch sein wie die Zahl der Neugeborenen
und die Zahl der 80jährigen und älteren
werde sich verdreifacht haben. Auch die
Zahl der Erwerbstätigen werde zurückge-
hen von 33,9 Mio auf dann 26,1 Mio., ein
Rückgang von fast 25 %.

Hier gelte es, neue Wege zu finden, sich

staltung der Ladenlokale, aber auch verän-
derten Anforderungen an die Raumüber-
brückung, modifizierte Präferenzen gegen-
über Betriebsformen und anderen Anfor-
derungen an Wohnen und Arbeiten. Es wer-
de auch mehr Menschen mit Migrations-
hintergrund geben, die veränderte Anforde-
rungen an Kommunikation, Produkte, hand-
werkliche Dienstleistungen und kulturelle
Weitsicht stellen würden. Auch mehr Singles
seien unausweichlich, welche veränderte
Anforderungen an Produkte, Öffnungszei-
ten, Zeiten für die Erbringung von Dienst-
leistungen und Dispositionswege hätten. 

Laut Ansicht von Herrn Dr. Kaapke ist
das klassische Muster, um Kunden und de-
ren Bedürfnisse anzusprechen, folgende Er-
kenntnis: Appelliere an ein Bedürfnis und
zeige, dass Dein Angebot in der Lage ist,
dieses Bedürfnis zu befriedigen. Darüber
hinaus bestimme die Qualität unserer Ziele
auch die Qualität unserer Zukunft.

Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Kaapke
für diesen sehr impulsiven und sehr anspre-
chenden Vortrag.

auf die Kunden ein-
zulassen, innovative
Wege zu gehen und
auch mutig zu sein,
diese neue Klientel zu
begeistern. Unter den
Kunden würden sich
zukünftig so mehr äl-
tere Menschen mit
veränderten psychi-
schen, physischen und
sozialen Anforderun-
gen finden, z. B. hin-
sichtlich der Produkt-
gestaltungen, der Ge-

Der demografische Wandel

Wenn in den Jahren 2015 bis 2030 die Babyboomer-Generation in Rente geht,
werden wir auf einen Schlag doppelt so viele Rentner haben wie heute.
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Arbeitgeber können Vertrags-
strafen und verlängerte Kündi-
gungsfristen einsetzen, um Mit-
arbeiter an sich zu binden. Das
zeigt ein aktuelles Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts (Urteil vom
28.5.2009, 8 AZR 896/07).

Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hatte den Fall eines Ma-
schinenbedieners verhandelt.
Dieser hatte sein Arbeitsverhält-
nis gekündigt und dabei seine
Kündigungsfrist von zwei Mo-
naten zum Monatsende nicht
beachtet. Der Aufforderung sei-
nes Arbeitgebers, dieser Kündi-
gungsfrist entsprechend weiter-
zuarbeiten, kam der Maschinen-
bediener nicht nach. Deshalb ver-
rechnete der Chef eine Vertrags-
strafe mit den verbleibenden
Lohnabrechnungen. Dagegen
klagte der Mitarbeiter.

Doch der Chef hat sich rich-
tig verhalten, entschied das BAG.
Denn er habe lediglich zwei Pa-
ragrafen des Arbeitsvertrags an-
gewendet: Zum einen waren
dort verlängerte Kündigungsfris-
ten, zum anderen eine Vertrags-
strafe vereinbart. Die Vertrags-
strafe sollte unter anderem grei-
fen, wenn der Mitarbeiter die
Arbeit nicht oder verspätet auf-
nimmt oder das Arbeitsverhält-
nis ohne Einhaltung der maß-
geblichen Kündigungsfrist auf-
löst. Ihre Höhe orientierte sich
an der Bruttomonatsvergütung
und sollte nicht mehr als das in
der gesetzlichen Mindestkün-
digungsfrist zu zahlende Arbeits-
entgelt betragen. Die beiden
Vertragsklauseln waren nach
dem Urteil des BAG auch für
juristische Laien verständlich
formuliert und benachteiligten
den Mitarbeiter nicht unange-
messen.

Die Vorinstanz noch hatte
zugunsten des Arbeitnehmers
entschieden: Die Verlängerung
von Kündigungsfristen im Be-
reich niedriger Löhne sowie

gering qualifizierter Arbeitneh-
mer sei mit erheblichen Nach-
teilen für die Arbeitnehmer ver-
bunden. Dem folgte des BAG
nicht. 

Für die Formulierung von
Arbeitsverträgen steht Ihnen die
Rechtsabteilung der Kreis-
handwerkerschaft zur Verfü-
gung.

Vertragsstrafe bei vorzeitiger
Arbeitnehmerkündigung zulässig
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Geschäftsreise plus Privatvergnügen

Kosten endlich absetzbar
Manchmal lässt sich im Beruf

das Angenehme mit dem Nütz-
lichen verknüpfen: Nach der
Konferenz in Paris ein Wochen-
ende in der Seine-Metropole ver-
bringen oder im Anschluss an
die Tagung in Tokio noch ein
paar Tage durch Japan reisen –
solche Gelegenheiten nimmt
man gerne mit. Einen Schön-
heitsfehler hatte die Sache aller-
dings bislang: Wer seine Reise-
kosten selbst getragen hat, konn-
te sie nicht von der Steuer abset-
zen. Das hat sich nun geändert.

Jetzt hat der Bundesfinanzhof
endgültig Klarheit über das soge-
nannte „Aufteilungs- und Ab-
zugsverbot“ geschaffen. Und zwar
anhand eines Falles, der die Ge-
richte schon seit 15 Jahren be-
schäftigt. Ein EDV-Controller
war 1994 für eine Woche nach
Las Vegas geflogen um an einer
Messe teilzunehmen, die knapp
vier Tage dauerte. Tagungsge-
bühren, vier Hotelübernachtun-
gen und Verpflegungspauscha-
len erkannte das Finanzamt als
beruflich bedingte Werbungs-
kosten an. Bei den Flugkosten
sperrte es sich jedoch. Denn wenn
Kosten sowohl aus beruflichen als
auch aus privaten Gründen ent-
stehen, galt bislang das Prinzip:
Ganz oder gar nicht. Gemisch-
te Kosten ließen sich nicht auf-
teilen.

Entscheidung mit Vorlauf
Nun kam der sechste Senat des
Bundesfinanzhofs schon vor
zwei Jahren zu der Auffassung,
dass diese Regel nicht unbedingt
plausibel ist. Sofern beruflicher
und privater Anteil der Reise klar
voneinander abzugrenzen sind,
sollte man die beruflichen Kos-
ten auch steuerlich geltend ma-
chen können, fanden die Rich-
ter. Rechtsgültig war das Urteil
bislang aber nicht. Wegen der

weitreichenden Bedeutung des
Themas hat nun der Große
Senat des Bundesfinanzhofs eine
Entscheidung getroffen.

Jetzt ist klar: Der klagende
Kläger bekommt endlich Geld
vom Finanzamt zurück. Die
Kosten werden zeitlich aufge-
teilt, vier Siebtel des Flugpreises
von knapp 3200 Euro sind Wer-
bungskosten. Gut 1800 Euro
kann der Kläger nun geltend
machen. Und auch andere Be-
troffene können bei der nächs-
ten Steuererklärung ihre Reise-
kosten, wenn möglich, auftei-
len. Wer jetzt erst seinen Steuer-
bescheid fürs letzte Jahr be-
kommt, sollte gegebenenfalls
Widerspruch einlegen und sich
dabei aufs aktuelle Urteil beru-
fen. Das geht aber nur innerhalb
einer Frist von vier Wochen ab
Erhalt. Danach ist der Bescheid
rechtskräftig.

Eine Aufteilung ist allerdings
nur ab einer bestimmten Grö-
ßenordung sinnvoll. Liegt der
berufliche Anteil unter 15 Pro-
zent, gilt er auf jeden Fall als ver-
nachlässigbar. Wer also an einen
Kongresstag noch zehn Tage Ur-
laub dranhängt, kann sich die
Mühe bei der Steuererklärung
sparen. Umgekehrt ist derzeit
aber auch ein Privatanteil von
15 Prozent zu vertreten, ohne
den Werbungskostenabzug für
die gesamte Reise aufs Spiel zu
setzen.
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Im deutschen Arbeitsrecht
müssen die gesetzlichen Kündi-
gungsfristen geändert werden.
Der Europäische Gerichtshof
entschied am 19.1.2010 in Lu-
xemburg, die bisher geltende Re-
gelung, wonach bei den Kündi-
gungsfristen die Beschäftigungs-
zeiten erst vom 25. Lebensjahr
an berücksichtigt werden, ver-
stoße gegen das EU-Recht.

Es handele sich um eine ver-
botene Diskriminierung aus
Gründen des Alters. Die höchs-
ten EU- Richter wiesen die deut-
schen Gerichte an, die fragliche
deutsche Regelung in laufenden
Prozessen vor Arbeitsgerichten
„erforderlichenfalls unangewen-
det zu lassen“.

Der Entscheidung (Rechts-
sache C-555/07) lag die Klage
einer Frau zugrunde, die im 18.
Lebensjahr von einem Essener
Unternehmen angestellt und
zehn Jahre später entlassen wor-
den war. Dabei wurde ihr wegen
einer Beschäftigungsdauer von
drei Jahren (seit dem 25. Ge-
burtstag) lediglich ein Monat
Kündigungsfrist zugestanden.
Bei zehn Jahren hätte sie An-
spruch auf vier Monate gehabt.

Der EuGH verwies darauf,
dass eine auf dem Alter beruhen-
de Ungleichbehandlung nur dann
zulässig sei, wenn sie durch ein
legitimes Ziel aus den Bereichen
Beschäftigungspolitik, Arbeits-

markt und berufliche Bildung ge-
rechtfertigt sei. Außerdem müss-
ten die Mittel zur Erreichung
des Ziels „angemessen und erfor-
derlich“ sein. Das Landesarbeits-
gericht Düsseldorf hatte als Be-
rufungsinstanz den EuGH ge-
fragt, ob dies im strittigen Ver-
fahren der Fall sein könnte.

Die EU-Richter verneinten:
Die deutsche Regelung sei „nicht
angemessen oder geeignet“. Sie
wiesen insbesondere die Argu-
mentation zurück, der Arbeit-
geber solle eine „größere perso-
nalwirtschaftliche Flexibilität“
bekommen, weil jüngeren Ar-
beitnehmern eine größere beruf-
liche und persönliche Mobilität
zugemutet werden könne. Dies
sei nicht der Fall, weil die Nicht-
anrechnung der Betriebszuge-
hörigkeit vor dem 25. Lebens-
jahr unabhängig vom Alter bei
einer Entlassung gelte. 

Das Gericht stellte auch fest,
ein Einzelner könne sich vor
Gericht nicht direkt auf die EU-
Richtlinie zum Verbot der Dis-
kriminierung berufen. Das Dis-
kriminierungsverbot sei jedoch
ein „allgemeiner Grundsatz des
Unionsrechts“. Das nationale
Gericht müsse „die volle Wirk-
samkeit des Unionsrechts“ ge-
währleisten. Deshalb dürfe es in
einem solchen Fall nationales
Recht nicht anwenden.

Hinweis: Dieses Urteil wurde
zu den gesetzlichen Regelungen
gesprochen. Es gilt aber in glei-
cher Weise auch für tarifvertrag-
liche Regelungen. Dies bedeu-
tet, dass alle Regelungen die bei
einer Kündigung an das Alter
anknüpfen nicht mehr ange-
wendet werden dürfen.

Der beste Platz
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de

Deutsche Kündigungs-
fristen verstoßen
gegen EU-Recht
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Das Handelsgesetzbuch (HGB) ver-
pflichtet Kaufleute zur Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen (§ 257 HGB). Aus
steuerlichen Gründen haben alle Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft aber auch
die Aufbewahrungsvorschriften nach § 147
Abgabenordnung (AO) zu erfüllen.

Das Umsatzsteuergesetz regelt ergänzend
(UstG) Aufbewahrungsfristen und Aufbe-
wahrungsorte (§ 14 b UStG). Danach gilt,
dass der Unternehmer ein Doppel der Rech-
nung, die er selbst oder ein Dritter in sei-
nem Namen und für seine Rechnung aus-
gestellt hat, sowie alle Rechnungen, die er
erhalten hat oder die ein Leistungsempfän-
ger oder in dessen Namen für dessen Rech-
nung ein Dritter ausgestellt hat, 10 Jahre
aufzubewahren hat.

Die handels- und steuerrechtlichen Vor-
schriften zur Aufzeichnung von Geschäfts-
vorfällen und zur Aufbewahrung von
Schriftgut stimmen vielfach überein. Aus
steuerlichen Gründen sind sämtliche Buch-
führungsunterlagen und sonstige Unterla-
gen aufzubewahren, die für die Besteuerung
bzw. deren Überprüfbarkeit von Bedeutung
sind. Die handelsrechtlichen Vorschriften
haben damit für die betriebliche Praxis nicht
die Bedeutung, wie sie den steuerrechtlichen
Aufbewahrungsvorschriften zukommt. Im
Folgenden werden daher vornehmlich die
steuerrechtlichen Aufbewahrungsvorschrif-
ten dargestellt. 

Nach Steuerrecht gilt die Aufbewah-
rungsfrist von 
10 Jahren für:
Handelsbücher/Bücher, Inventare, Jahres-
abschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanz,
Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte,
Arbeitsanweisungen und sonstige Organi-
sationsunterlagen sowie Buchungsbelege

6 Jahren für:
empfangene Handels- und Geschäftsbriefe,
Wiedergaben der abgesandten Handels-
und Geschäftsbriefe, sonstige Unterlagen,
soweit sie für die Besteuerung von Bedeu-
tung sind.

Diese festen Aufbewahrungsfristen kön-
nen sich jedoch dann verlängern, wenn das
Schriftgut für die Steuern von Bedeutung
ist, bei denen die Festsetzungsfrist noch
nicht abgelaufen ist. Im Einzelnen wird der
Ablauf der Festsetzungsfrist durch einen der
folgenden Sachverhalte gehemmt: 

» begonnene Außenprüfung
» vorläufige Steuerfestsetzung nach § 165

AO
» anhängige Steuerstraf- oder bußgeld-

rechtliche Ermittlungen
» schwebendes oder aufgrund einer Au-

ßenprüfung zu erwartendes Rechts-
behelfsverfahren

» Begründung von Anträgen des Steuer-
pflichtigen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die
letzte Eintragung in das Handelsbuch ge-
macht, das Inventar aufgestellt, die Eröff-
nungsbilanz oder der Jahresabschluss fest-
gestellt, der Geschäftsbrief empfangen oder
abgesandt wurde, Aufzeichnungen vorge-
nommen oder sonstige Unterlagen entstan-
den sind. Bei Verträgen beginnt die Aufbe-
wahrungsfrist mit dem Ende des Jahres, in
dem der Vertrag endet. 

Die Aufbewahrungsfrist endet in der Re-
gel mit Ablauf des Kalenderjahres, das sich
aus Beginn und Dauer der Frist errechnen
lässt.

Die Aufbewahrung im Original ist nur
in Ausnahmefällen vorgeschrieben. Eröff-
nungsbilanzen, Jahresabschlüsse und Kon-
zernabschlüsse müssen nach § 257 Abs. 3
Satz 1 HGB und § 147 Abs. 2 Satz 1 AO
innerhalb der Aufbewahrungsfrist im Ori-

ginal aufbewahrt werden, auch wenn sie auf
Mikrofilm oder anderen Datenträgern auf-
gezeichnet sind. Werden die empfangenen
Handels- und Geschäftsbriefe sowie Bu-
chungsbelege nicht im Original aufbewahrt,
muss die Aufbewahrung dergestalt erfol-
gen, dass eine originalgetreue bildliche Wie-
dergabe gewährleistet ist. Die übrigen aufbe-
wahrungspflichtigen Unterlagen können op-
tisch (Mikrofilm) oder elektrooptisch (Spei-
cherplatte) aufgezeichnet werden. In die-
sen Fällen muss sichergestellt sein, dass die
Unterlagen während der Dauer der Auf-be-
wahrungsfrist jederzeit innerhalb angemes-
sener Frist lesbar gemacht werden können.

Nach der steuerlichen Vorschrift des
§ 146 Abs. 2 AO ist das aufbewahrungs-
pflichtige Schriftgut in der Bundesrepublik
Deutschland aufzubewahren. Das Handels-
gesetzbuch schreibt keinen Ort vor, doch
müssen die Unterlagen während der Dauer
der Aufbewahrungsfrist jederzeit in einer
angemessenen Frist vorgelegt werden kön-
nen (§ 239 Abs. 4 HGB).

Hinweis: Auch Privatleute haben seit
dem 31.7.2004 eine zweijährige Aufbewah-
rungspflicht zu beachten. Sie bezieht sich
auf Rechnungen, Zahlungsbelege oder an-
dere beweiskräftige Unterlagen, die Privat-
personen im Zusammenhang mit Leistun-
gen an einem Grundstück erhalten haben.
Zu den Leistungen im Zusammenhang mit
einem Grundstück gehören u. a. sämtliche
Bauleistungen, planerische Leistungen, die
Bauüberwachung, Renovierungsarbeiten,
das Anlegen von Bepflanzungen, Gerüst-
bau. Auf diese Aufbewahrungspflicht der
Privatperson hat der Unternehmer nach
dem Umsatzsteuergesetz in der Rechnung
hinzuweisen.

Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen



FORUM 1/2010

21Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial

Beanstandet das Finanzamt die Einträge
im Fahrtenbuch, wird der Anteil für Pri-
vatfahrten pauschal festgesetzt. Dann war
nicht nur die Arbeit eines ganzen Jahres
umsonst, sondern es werden meist auch
noch höhere Steuern auf den Betriebs-Pkw
oder Firmenwagen fällig. In den letzten
Jahren sind rund um das Fahrtenbuch viele
verschiedene Urteile gefällt worden.

Die private Nutzung eines Pkw kann
anhand der tatsächlichen Aufwendungen
angesetzt werden. Hierfür muss das Fahr-
tenbuch die Kosten durch Belege und das
Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahr-
ten ordnungsgemäß auflisten (§ 6 Abs. 1
Nr. 4 Satz 3 EStG). Zwar ist der Begriff des
ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs gesetzlich
nicht näher bestimmt, die Voraussetzungen
sind jedoch durch die BFH-Rechtspre-
chung im Wesentlichen erläutert worden
(BFH, Beschluss v. 16.1.2009, VIII B
140/08). In mehreren Urteilen wurden die
Anforderungen näher präzisiert, sodass kein
weiterer grundsätzlicher Klärungsbedarf
besteht (BFH, Beschluss v. 14.10.2008, X
B 252/07).

Hiernach lassen sich zwei wichtige Aus-
sagen festhalten:
» Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

muss grundsätzlich zu den beruflichen
Reisen alle Angaben enthalten und diese
müssen sich dem Fahrtenbuch selbst ent-
nehmen lassen. Es muss zeitnah und in
geschlossener Form geführt und die
Fahrten vollständig und in ihrem fort-
laufenden Zusammenhang wiedergege-
ben werden (BFH, Urteil v. 16.3.2006,
VI R 87/04, BStBl 2006 II S. 625).

» Ebenso wie eine Buchführung trotz eini-
ger formeller Mängel noch formell ord-
nungsgemäß sein kann, führen auch klei-
nere Mängel nicht zur Verwerfung des
Fahrtenbuchs, wenn die Angaben insge-
samt plausibel sind. Maßgeblich ist, ob
trotz der Mängel noch eine hinreichen-
de Gewähr für die Vollständigkeit und
Richtigkeit der Angaben gegeben ist
(BFH, Urteil v. 10.4.2008, VI R 38/06,
BStBl 2008 II S. 768).

Für jeden Einzelfall müssen die Gerichte
beurteilen, ob kleine noch tolerierbare Feh-
ler oder erhebliche Mängel vorliegen. Dabei
geht es noch nicht einmal um schlampige
und lückenhafte Fahrtenbuchführung, son-
dern um kleinere formale Mängel. Die füh-
ren meist schon dazu, dass die Beweiskraft
des Fahrtenbuchs in Bezug auf die Authen-
tizität in erheblichem Maße in Zweifel gezo-
gen wird und es deshalb der Besteuerung
nicht zugrunde gelegt werden kann.

Nachfolgend einige Beispiele aus der aktu-
ellen Rechtsprechung.
» Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch liegt

nicht vor, wenn etliche Einzeleintragun-
gen in einer gewissen Regelmäßigkeit
und Ähnlichkeit Fehler und Widersprü-
che zu den übrigen Belegen aufweisen.
Das gilt etwa bei erheblichen regionalen
Abweichungen der für bestimmte Tage
angegebenen Zielorte von den Regionen,
von denen die zeitgleich ausgestellten
Tankquittungen stammen (FG München,
Urteil v. 14.5.2009, 15 K 2945/07).

» Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch liegt
nur vor, wenn es zeitnah geführt wor-
den ist. Das Merkmal der Zeitnähe be-
zieht sich allein auf den zeitlichen Zu-
sammenhang zwischen einer durchge-
führten Fahrt und dem schriftlichen oder
elektronischen Festhalten dieser Fahrt in
einer Aufzeichnung (BFH, Urteil vom
21.4.2009, VIII R 66/06).

» Sind im Fahrtenbuch für rund 13 Mo-
nate keinerlei Privatfahrten vermerkt
worden, bestehen erhebliche Zweifel an
der Ordnungsmäßigkeit. Denn es ist
nicht glaubhaft, dass innerhalb eines
Zeitraums von mehr als einem Jahr kei-
nerlei Privatfahrten getätigt worden sind
(FG München, Beschluss vom
19.2.2009, 7 V 3717/08).

» Die überwiegende betriebliche Kfz-Nut-
zung darf durch formlose und zeitnahe
Aufzeichnungen über einen repräsenta-
tiven zusammenhängenden Zeitraum
glaubhaft gemacht werden. Dabei kommt
es nicht entscheidend darauf an, ob ein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorliegt
(FG München, Urteil v. 9.3.2009, 6 K

4619/06).
» Eine mittels Computerprogramms er-

zeugte Datei, an deren bereits eingege-
benen Datenbestand zu einem späteren
Zeitpunkt noch Veränderungen vorge-
nommen werden können, ohne dass die
Reichweite dieser Änderungen in der
Datei selbst dokumentiert und bei
gewöhnlicher Einsichtnahme in die
Datei offen gelegt wird, stellt kein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch dar (FG
Münster, Urteil v. 18.12.2008, 12 K
1073/07 E). Daher ist auch der Aus-
druck einer Excel-Tabelle zum Nachweis
der Vollständigkeit und Richtigkeit der
erforderlichen Fahrtenbuchangaben
nicht geeignet (Hessisches FG, Urteil v.
1.12.2008, 13 K 2874/07).

» Differenzen zwischen eingetragenen
Streckenlängen und Kilometerständen
von insgesamt 14 km an 2 Tagen und
Abweichungen der Streckenlängen von
den Ergebnissen eines Routenplaners mit
einer Quote von 1,5 % führen nicht zur
Verwerfung der Ordnungsmäßigkeit
eines Fahrtenbuchs und zur Anwendung
der Listenpreis-Regelung (FG Düssel-
dorf, Urteil v. 7.11.2008, 12 K 4479/07
E).

» Führt eine Person ein ordnungsgemäßes
Fahrtenbuch, so kann sie gleichwohl für
die Besteuerung der Privatfahrten zwi-
schen der 1%-Regelung und der Ermitt-
lung aufgrund des Fahrtenbuchs wäh-
len. Dabei ist sie an die bei Einreichung
der Steuererklärung erklärte Wahl nicht
gebunden, soweit der Steuerbescheid ver-
fahrensrechtlich noch änderbar ist (FG
Rheinland-Pfalz, Urteil v. 30.5.2008, 5
K 2268/06). Bei der Gewinnermittlung
gilt das allerdings seit 2006 nur noch bei
der überwiegend betrieblichen Nutzung.

» Ist ein Fahrzeug aufgrund seiner Beschaf-
fenheit und Einrichtung typischerweise
so gut wie ausschließlich nur zur Be-
förderung von Gütern bestimmt ist, wird
es i. d. R. nicht auch für private Zwecke
eingesetzt. Insoweit wird kein Fahr-
tenbuch benötigt (BFH, Urteil v.
18.12.2008, VI R 34/07, BStBl 2009 II
S. 381).

Das Fahrtenbuch – die
schier unendliche Geschichte
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Handwerksbetriebe und mittelständi-
sche Unternehmen punkten bei Verbrau-
chern immer noch damit, besonders hoch-
wertige und professionelle Arbeit zu erbrin-
gen. Dass dies zutrifft wird von der Tatsache
bestätigt, dass Handwerk immer noch mit
der größte Arbeitgeber in der Region ist.
Aber ein Problem gibt es trotzdem: Viele
Betriebe konzentrieren sich so stark auf die
Qualität ihrer Leistung, dass sie kaum Zeit
darauf verwenden, wie ihr Unternehmen
„nach außen“ wirkt. Die Folge ist: Der ein-
zelne Handwerksbetrieb geht in der Masse
der Konkurrenz einfach unter.

Da die Kontaktaufnahme von Kunde zu
Unternehmen mittlerweile in erster Linie
über das Internet verläuft, ist der erste Ein-
druck des Unternehmens entscheidend. Nur
wenn der Eindruck gut und professionell
ist, wird der Kunde Kontakt aufnehmen.

Die Leverkusener Medienproduktion
mindandvision hat sich auf die Außendar-
stellung von Unternehmen spezialisiert.
Dies umfasst die Bereiche Internetauftritt,

Bild- und Texterstellung sowie Filmproduk-
tion.

„Unsere Kunden schätzen unsere unkom-
plizierten und flexiblen Lösungen. Dabei
arbeiten wir nie nach „Schema F“, sondern
individuell angepasst an den Kunden und
sein Budget. Gerade im Handwerk bringt
jeder Betrieb einen eigenen Charakter mit,
der Teil der Darstellung sein muss und nicht
platt gebügelt werden darf“ sagt Michaela
Emundts, Studioleitung bei mindandvision.

Das Portfolio von mindandvision reicht
von der Erstellung von Internetauftritten
über live Übertragungen von Veranstaltun-
gen bis hin zur Umsetzung von Großprojek-
ten für Forschungseinrichtungen. Die kom-
petente Produktion von Unternehmens-
werbung in Form von Videopodcasts ist
dabei genauso zum festen Bestandteil der
Arbeit von mindandvision geworden, wie
die redaktionelle Beratung dazu.

„Gerade zu einem Zeitpunkt, zu dem
für das Handwerk viel Imagewerbung ge-

macht wird, sollten jetzt die regionalen
Betriebe ihre Außendarstellung überprüfen
und eventuell verbessern. Wenn die Ver-
braucher schon verstärkt auf das Handwerk
blicken, dann sollten sie auch tatsächlich
den guten Eindruck vorfinden, den sie
durch die Werbung erwarten“, rät Michaela
Emundts, „Handwerksbetriebe denken so-
fort „Viel zu teuer!“ wenn es um Internet-
auftritte und ähnliches geht. Wir haben aber
noch nie erlebt, dass wir für Kundenwün-
sche, die an ein festes Budget gebunden
waren, keine Lösung gefunden haben“. Es
sollte grundsätzliches Ziel des Handwerks
sein, sich modern und serviceorientiert zu
präsentieren. Denn letztlich steht hinter dem
Anspruch, mehr Kunden anzusprechen auch
immer das Ziel den Umsatz zu erhöhen.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:
Michaela Emundts
Studioleitung mindandvision
Tel.: 0214 / 311 68 66
email m.emundts@mindandvision.de
www.mindandvision.de
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Krankheit von Arbeitnehmern ist ein
ständiges Problem für den Arbeitgeber.
Gesteigert wird diese Situation nur noch
dadurch, dass der „angeblich“ kranke Ar-
beitnehmer seine Krankheit nur vortäuscht
und stattdessen anderweitig arbeiten geht. 

Einen solchen Fall hatte nun das Lan-
desarbeitsgericht in Hessen zu entscheiden.
In dem verhandelten Fall ging es um einen
über 50 Jahre alten Mitarbeiter eines
Metallunternehmens, der seit 20 Jahren als
Schweißer bei seinem Arbeitgeber beschäf-
tigt war. Der Arbeitnehmer war mehreren
Kindern zum Unterhalt verpflichtet. 

Nachdem gegenüber diesem Arbeitneh-
mer die ordentliche betriebsbedingte Kün-
digung bereits ausgesprochen war, stiegen
die Krankenzeiten während der laufenden
Kündigungsfrist massiv an. Der Arbeitgeber
entschloss sich daraufhin einen Detektiv
einzuschalten zwecks Überprüfung der
Arbeitsunfähigkeit seines Arbeitnehmers.
Der Detektiv rief bei dem Arbeitnehmer an
und fragte ihn, ob dieser bei ihm Mauer-
und Malerarbeiten durchführen könne. Der
„kranke“ Arbeitnehmer fragte sofort, wann
er anfangen könne. Auf die Frage des De-
tektivs warum er denn sofort Zeit hätte, ob

er vielleicht arbeitslos sei, entgegnete der
Arbeitnehmer, dass er krankgeschrieben sei
und daher sofort Zeit hätte. Als dem Ar-
beitgeber diese Umstände durch den Detek-
tiv bekannt wurden, kündigte der den Ar-
beitnehmer ohne vorherige Abmahnung
außerordentlich. Hiergegen erhob der
Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage. 

Das zuständige Arbeitsgericht gab der
Klage statt. Hiergegen legte der Arbeitgeber
Berufung beim Landesarbeitsgericht ein,
welches die Entscheidung des Arbeitsge-
richts aufhob und der außerordentlichen
Kündigung des Arbeitgebers Recht gab.

Dabei begründete das Landesarbeits-
gericht seine Entscheidung so, dass das
Vortäuschen einer Arbeitsunfähigkeit und
damit das Vorenthalten der arbeitsvertrag-
lich geschuldeten Arbeitsleistung eine er-
hebliche und schuldhafte Vertragspflicht-
verletzung darstellen kann, die eine außer-
ordentliche Kündigung aus einem wichti-
gen Grund rechtfertigen kann. Der Arbeit-
nehmer verletzte mit diesem Verhalten näm-
lich nicht nur die von ihm geschuldete
Hauptleistungspflicht, sondern auch die für
das Arbeitsverhältnis erforderliche Ver-
trauensbasis zwischen den Parteien, indem

er den Arbeitgeber täusche. Es sei auch für
jeden Arbeitnehmer ohne weiteres ersicht-
lich, dass der Arbeitgeber die Vorenthaltung
der geschuldeten Arbeitsleistung aufgrund
des Vortäuschens einer Arbeitsunfähigkeit
als eine so schwerwiegende Vertragsverlet-
zung ansehe, dass er ohne vorherige Ab-
mahnung das Arbeitsverhältnis kündigen
werde. Das Vortäuschen der Arbeitsunfä-
higkeit stelle ein unredliches Verhalten des
Arbeitnehmers dar, das unabhängig davon,
ob die Arbeitsunfähigkeit zu einer Belastung
des Arbeitgebers mit den entsprechenden
Entgeltfortzahlungskosten führt oder nicht,
die Vertrauensgrundlage für die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses zerstöre.  

Hinweis: Arbeitet ein Arbeitnehmer für
jemanden anderen als für den Arbeitgeber
während der Zeit der Krankschreibung,
stellt dieses Verhalten einen massiven Ver-
trauensverstoß und damit einen Verstoß ge-
gen die arbeitsvertraglichen Pflichten dar.
Dieser Verstoß wiegt so schwer, dass eine
außerordentliche Kündigung gerechtfertigt
ist, selbst wenn, wie im vorliegenden Fall,
der Arbeitnehmer eine lange Betriebszu-
gehörigkeit aufweist und Unterhaltspflich-
ten bestehen. 
Hess. LAG, Urteil vom 1.4.2009 – 6 Sa 1593/08

Vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit:
außerordentliche Kündigung?
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Der Kläger war als Steinmetz bei einer
Firma beschäftigt. Auf dem Betriebsgelände
dieser Firma hatte er seine Wohnung. Eine
Betriebskantine bestand nicht. Während
seiner 30-minütigen Mittagspause fuhr er
ohne Umwege mit seinem Motorrad zu sei-
ner Freundin, um bei dieser Mittag zu essen,
als er verunglückte und sich erheblich ver-
letzte. 

Der Kläger äußerte gegenüber der zu-
ständigen Berufsgenossenschaft, dass er
trotz der knappen Zeit zu seiner Freundin
gefahren sei, da er mit ihr lieber seine Zeit
verbringen wollte als mit den Arbeitskol-
legen. 

Die Berufsgenossenschaft lehnte eine
Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall
ab. Unter Berücksichtigung der langen
Fahrtzeit blieben dem Kläger nur wenige
Minuten zur Essenseinnahme. Die Entfer-

nung zur Wohnung der Freundin sei daher
unverhältnismäßig weit gewesen, zumal nur
die Motivation seine Freundin zu sehen im
Vordergrund gestanden habe.   

Dennoch verurteilte das Sozialgericht
die Berufsgenossenschaft den Unfall des
Klägers als Arbeitsunfall zu entschädigen.
Die hiergegen gerichtete Berufung vor dem
Landessozialgericht blieb ohne Erfolg. Als
Begründung führte das Gericht aus, dass
der Unfallversicherungsschutz grundsätz-
lich auch auf dem Weg zur Essenseinnahme
dient, da diese wiederum der Erhaltung der
Arbeitskraft dient. Vorliegend war die Ein-
nahme des Mittagessens neben dem Besuch
der Freundin ein zumindest gleichwertiger
Grund und damit ursächlich für das Zu-
rücklegen des Weges gewesen. Es entspricht
der Lebenswirklichkeit und den verbreite-
ten Gepflogenheiten, das Mittagessen in
selbst gewählter und angenehmer Gesell-

schaft einzunehmen. Der Weg ist auch nicht
so weit gewesen, dass das Mittagessen bereits
aufgrund der Fahrtdauer als unwesentliche
Mitursache qualifiziert werden könnte. 

Hinweis: Einem Arbeitnehmer kann
grundsätzlich nicht vorgeschrieben werden,
wie er seine zur freien Verfügung stehende
Arbeitspause einteile. Eine zeitliche Ober-
grenze für seinen Weg zum Mittagessen, ab
dem der Versicherungsschutz ausscheidet,
existiert nicht. Entscheidend ist allein, ob
möglicherweise ein anderer Grund für den
Weg vorliegt, welcher den Zweck der Nah-
rungsaufnahme in den Hintergrund drängt. 

LSG Rheinland – Pfalz,
Urt. v. 10.8.2009 – L 2 U 105/09 

Auch wenn dass Essen bei der Freundin eingenommen wird

Weg zum Mittagessen ist vom
gesetzlichen Unfallschutz umfasst
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Stellen Sie sich vor, Sie wer-
den von Ihrem Auftraggeber mit
Wärmedämmungsarbeiten an
einer Grenzwand beauftragt. Sie
beginnen mit den Arbeiten und
es entsteht durch die Dämmung
ein Überstand, den der Nachbar
Ihres Auftraggebers nicht hin-
nehmen will und er klagt.

Ein solcher Fall hat sich nun
in Baden Württemberg zugetra-
gen. Der Kläger und der Beklag-
te sind Nachbarn. Das Haus des
Beklagten ist bis an die Grund-
stücksgrenze zum Nachbarn,
dem Kläger, gebaut. Auf dem
Grundstück des Klägers führt
seine Grundstückseinfahrt von
ca. 4,50 bis 5,00 m an der
Grundstücksgrenze entlang.

Der Beklagte ließ mit nach-
träglicher Genehmigung des
Klägers ein Gerüst in dieser Ein-
fahrt aufbauen. Nach einiger
Zeit stellte der Kläger fest, dass
der Beklagte begann, seine Au-
ßenwand samt Hausgiebel mit
einem 12 cm dicken Material
isolieren zu lassen. Auf diese
Isolierung sollte noch ein ent-
sprechender Putz aufgetragen
werden, so dass insgesamt eine
15 cm dicke Schicht in das
Grundstück des Klägers hinein-
ragte und die Einfahrt um diese

Größe verengen würde. Die zu
isolierende Gesamtfassadenflä-
che betrug 253 qm. Gegen die
weitere Ausführung dieser Maß-
nahmen widersprach der Kläger
ohne Erfolg. Daraufhin erwirk-
te er vor dem Landgericht eine
Unterlassung im Wege der einst-
weiligen Verfügung, die durch
das Oberlandesgericht bestätigt
wurde.

Als Begründung führte das
Oberlandesgericht aus, dass der
Kläger die in sein Grundstück
hineinragende Isolierungsmaß-
nahme nicht als Überbau gemäß
§ 912 Abs.1 BGB dulden muss.
Eine Duldungspflicht nach die-
ser Vorschrift besteht nur, wenn
der Eigentümer des Grund-
stücks bei der Errichtung eines
Gebäudes über die Grenze ge-
baut hat, ohne dass ihm Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorge-
worfen werden kann und wenn
der Eigentümer (Nachbar) nicht
vor oder sofort nach der Grenz-
überschreitung Widerspruch
erhoben hat.

Diese Voraussetzungen waren
in dem geschilderten Fall nicht
gegeben. Dem Beklagten war es
bewusst, dass seine zu isolieren-
de Außenwand direkt auf der
Grundstücksgrenze gebaut war.
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Wärmedämmung
einer Grenzwand
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Bei BGB-Verträgen beträgt
die Höhe der Verzugszinsen
nach § 288 Abs. 1 BGB aktuell
5,12 % (5 % plus den Basiszins-
satz gemäß § 247 Abs. 1 BGB,
der zurzeit – seit 1.7.2009 –
0,12 % beträgt). Bei Rechtsge-
schäften, an denen ein Verbrau-
cher nicht beteiligt ist, beträgt
der Zinssatz nach § 288 Abs. 2
BGB aktuell 8,12 % (8 % plus

den Basiszinssatz gemäß § 247
Abs. 1 BGB).

(Stand: 15.1.2010, Angaben
ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basis-
zinssatz können Sie im Internet
einsehen bzw. abrufen unter der
Internet-Adresse www.bundes
bank.de/presse/presse_zinssaet
ze.php.

Aktuelle Höhe der
Verzugszinsen

Er hätte sich vor der Ausführung
der Arbeiten eines Vermessungs-
ingenieurs bedienen müssen.
Zudem hatte der Kläger den
Isolierungsmaßnahmen wider-
sprochen. 

Auch nachbarrechtliche Vor-
schriften führen nicht zur Dul-
dungspflicht des Klägers, da die
Fläche des Überbaus keinen nur
untergeordneten Bauteil dar-
stellt. Auch das grundsätzliche
Interesse des Beklagten an einer
verbesserten Wärmedämmung
führt nicht zu einer Duldungs-
pflicht aus dem Grundsatz des
nachbarrechtlichen Gemein-
schaftsverhältnisses. 

Hinweis: Als Auftragnehmer
sind Sie nicht unmittelbar be-
troffen. Jedoch sollten Sie Ihren

Auftraggeber in einem solchen
Fall kurz die Frage stellen, ob die
grundstücksrechtlichen Eigen-
tumsverhältnisse geklärt sind
oder einfach eine Zustimmung
durch den Nachbarn vorliegt.

Auch wenn die vorliegende
Entscheidung auf baden-würt-
tembergischem Recht basiert, so
gilt in NRW nichts anderes. Das
Nachbarrecht (Hammerschlags-
und Leiterrecht) stellt kein
Selbsthilferecht zur Betretung
des nachbarlichen Grundstücks
dar (z. B. zum Zwecke der Er-
richtung eines Gerüstes). Ver-
weigert der Nachbar seine Zu-
stimmung zur Betretung, ist eine
gerichtlichen Geltendmachung
erforderlich.

OLG Karlsruhe,
Urt. v. 9.12.2009 – 6 U 121/09
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Zahlt der Arbeitgeber seinem
Arbeitnehmer eine Abfindung,
weil dieser seine Wochenarbeits-
zeit aufgrund eines Vertrages zur
Änderung des Arbeitsverhält-
nisses unbefristet reduziert, so
kann darin eine begünstigt zu
besteuernde Entschädigung
i.S.v. § 24 Nr.1 lit a EStG lie-
gen.

Im konkreten Fall hat eine
Arbeitnehmerin, die spätere Klä-
gerin, ihre Wochenstundenzahl
um die Hälfte reduziert. Als Ge-
genzug hierfür zahlte die Arbeit-

geberin der Klägerin eine Aus-
gleichszahlung von 17.000 €. 

Das Finanzamt und das Fi-
nanzgericht widersprachen einer
steuerbegünstigten Entschädi-
gung, da das Arbeitsverhältnis
nicht beendet wurde, sondern
nur die wöchentliche Arbeitszeit
dauerhaft verringert worden
wäre. Dieser Auffassung wider-
sprach der Bundesfinanzhof. Er
führte aus, dass eine Entschä-
digung nach o.g. Vorschrift als
Ersatz für entgangene oder ent-
gehende Einnahmen gewährt
werde. Das Gesetz verlangt
nicht, dass das Arbeitsverhältnis
gänzlich beendet werden müss-
te. Die Vorschrift setze lediglich
voraus, dass Einnahmen wegfal-
len und dass dafür Ersatz geleis-
tet wird. So verhält es sich im
vorliegenden Fall, wenn eine

Vollzeitbeschäftigung in eine
Teilzeitbeschäftigung umgewan-
delt wird und die betroffene

Arbeitnehmerin hierfür abge-
funden wird. 
BFH, Urt. v. 25.8.2009 – IX R 3/09
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So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)

Elektro-Handwerk
» Meissner Elektro GmbH

www.elektro-meissner.de

» Elektro Jagieniak
www.jagieniak.de

» Döpper GmbH
www.doepper-gmbh.de

» Elektro Pütz
www.elektropuetz.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

» Tip Top Tor
www.tiptoptor.de

» Dachdeckerei Hans Spiegel
www.dachdeckerei-spiegel.de

Dach- und Solarbau
» Zager GmbH

www.solar2010.deOn
lin
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Arbeitszeit reduziert: Entschädigung 
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Arbeitnehmer haben seit dem 1. Juli
2008 gegenüber ihrem Arbeitgeber nach
dem PflegeZG unter bestimmten Voraus-
setzungen einen Anspruch auf Freistellung
von der Arbeit, wenn sie einen nahen An-
gehörigen pflegen wollen. Dadurch soll die
Möglichkeit geschaffen werden, pflegebe-
dürftige, nahe Angehörige in ihrer häusli-
chen Umgebung zu pflegen. Das PflegeZG
soll der besseren Vereinbarkeit von Berufs-
tätigkeit und familiärer Pflege dienen. Es
sieht zwei Arten an Arbeitsfreistellung aus
Anlass der Pflege eines pflegebedürftigen
nahen Angehörigen vor:
1. die Pflegezeit – bis sechs Monate (§ 4

PflegeZG)
2. die kurzzeitige Arbeitsverhinderung –

bis zehn Tage (§ 2 PflegeZG)

Dies vorab geschickt, lag dem Arbeits-
gericht Stuttgart folgende Konstellation vor:
Der Kläger ist bei der Beklagten angestellt.
Seine Mutter ist als pflegebedürftig nach
Pflegestufe I anerkannt. Der Kläger hat bei
seinem Arbeitgeber für den Zeitraum vom
15. bis 19.6.2009 die Pflegezeit beantragt.

Die Beklagte bestätigte diese Pflegezeit. Mit
einem weiteren Antrag zeigte der Kläger an,
dass er seine pflegebedürftige Mutter vom
28. bis 29.12.2009 pflegen möchte. Dies
lehnte die Beklagte ab, da der Kläger von
seinem Recht auf Freistellung zur Pflege sei-
ner Mutter bereits einmal Gebrauch ge-
macht habe. Sie bot ihm jedoch für diesen
Zeitraum eine unbezahlte Freistellung an.
Dies lehnte der Kläger ab. Er ist der Auf-
fassung, dass der Anspruch auf Pflegezeit
noch nicht erschöpft sei und er diesen bis
zur Erreichung der Höchstdauer auch
mehrmals geltend machen kann.

Das entscheidende Gericht sah dies aber
anders. Der Kläger kann einen Anspruch
auf Pflegezeit nur einmal geltend machen.
Dieser Anspruch ist durch die Pflegezeit im
Juni erfüllt worden. Schon der Wortlaut
von § 4 PflegeZG („längstens sechs Mona-
te“) deutet auf einen einheitlichen, unun-
terbrochenen Zeitraum hin. Zudem be-
stimmt diese Vorschrift in Abs.1 Satz 1 und
3 nur die Verlängerung der Pflegezeit, nicht
jedoch die Aufteilung auf mehrere Zeitab-

schnitte, zwischen denen eine Unterbre-
chung liegt. Besteht nur ein kurzfristiger
Pflegebedarf, so muss auf § 2 PflegeZG für
die Dauer von bis zu zehn Tagen zurück-
gegriffen werden. Daher bestand ein An-
spruch des Klägers nicht.

Hinweis: Schlösse man sich der Auffassung
des Klägers an, dass Pflegezeiten bis zu ei-
nem „Zeitkonto“ von sechs Monaten belie-
big aufgeteilt werden könnten, wäre es ge-
wissermaßen möglich, durch geschickt zeit-
liches Verteilen von Beantragung und Durch-
führung von mehreren Pflegezeiten gemäß
§ 3 PflegeZG einen durchgehenden Kün-
digungsschutz gemäß § 5 Abs.1 uns 2
PflegeZG zu erlangen, in dem das Arbeits-
verhältnis nur nach ausnahmsweiser Zuläs-
sigkeitserklärung der für den Arbeitsschutz
zuständigen obersten Landesbehörde ge-
kündigt werden könnte. Einen solchen wei-
ten Sonderkündigungsschutz wollte das
Pflegezeitgesetz jedoch nicht bewirken.

Arbeitsgericht Stuttgart,
Urt. v. 24.9.2009 – 12 Ca 1792/09

Keine Stückelung der Pflegezeit
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de

Bei der Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen treffen den
Arbeitgeber verschiedene Pflich-
ten.  Nach dem Bundesurlaubs-
gesetz ist der Arbeitgeber gemäß
§ 6 Abs. 2 verpflichtet, bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnis-
ses dem Arbeitnehmer eine Be-
scheinigung über den im laufen-
den Kalenderjahr gewährten
oder abgegoltenen Urlaub aus-
zuhändigen. Wenn er sich wei-
gert, kann er notfalls mit
Zwangsgeld oder sogar Haft
dazu gebracht werden.

Zu einem Zwangsgeld in
Höhe von 200 € kam es, da die
Richter betonten, sie selbst oder
eine andere Person könnten kei-
ne rechtswirksame Bescheini-
gung ausstellen. Daher kämen
auch im Arbeitsrecht nur die für
diese Fälle generell vorgesehe-
nen gesetzlichen Zwangsmittel
in Betracht. Eine vorherige An-
drohung sei dafür nicht
erforderlich
(Landesarbeitsgericht Rhein-
land-Pfalz. Az.:9 Ta 180/09).

Hinweis: Was muss in einer
Urlaubsbescheinigung stehen?

Tage Urlaub (ohne übertra-
genen Urlaub aus dem
Vorjahr)

6. Hinweis auf Umfang des
Arbeitsverhältnisses, wenn
Abweichungen von der
Fünf-Tage-Woche vorliegen

Solange der Arbeitnehmer dem
neuen Arbeitgeber diese Be-
scheinigung nicht vorlegt oder
anderweitig nachweist ob und
wie viel Urlaub ihm bereits
gewährt ist, kann der neue Ar-
beitgeber die Urlaubsgewährung
hinausschieben.

Hinweis: Es stellt sich daher die
Frage ob eine Verweigerung der
Herausgabe von Arbeitspapie-
ren (Lohnsteuerkarte u.ä.) und
Bescheinigungen (Zeugnis, Ur-
laubsbescheinigung, u.ä.) den
Streit wirklich wert ist. 

Durch eine Hinhaltetaktik
besteht nur die Gefahr von Scha-
denersatzansprüchen der Arbeit-
nehmer. Denn alle Schäden die
dem Arbeitnehmer durch die
Verzögerung entstehen, können
unter Umständen gegenüber
dem ehemaligen Arbeitgeber
geltend gemacht werden.

Urlaubsbescheinigung

1. Name, falls nötig
auch Geburts-
datum oder
Anschrift des
Mitarbeiters

2. Kalenderjahr, für
das die Beschei-
nigung ausge-
stellt wird

3. Zeitraum, in
dem das Arbeits-
verhältnis bestan-
den hat

4. Höhe des Ur-
laubsanspruchs
für das Kalender-
jahr

5. Anzahl der für
das Kalenderjahr
gewährten oder
abgegoltenen
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In letzter Zeit erhalten Kfz-
Betriebe vermehrt Abmahn-
ungen falls Ihre Werbung die
oben genannte Aussage oder
eine ähnliche enthält.

Ein Rechtsanwalt kann von
einer Werkstatt Unterlassung
wegen des Verstoßes gegen das
Rechtsdienstleistungsgesetz ver-
langen, wenn die Werkstatt mit
dem Versprechen „Komplette
Unfallschadenabwicklung“ wirbt.
Zu diesem Ergebnis kommt das
Landgericht Koblenz in einem
Urteil vom 17. März (AZ: 4
HK.O 140 /08).

Die genannte Werbung hat
das Gericht als wettbewerbswid-
rig eingestuft, weil sie gegen ein
sich aus dem RDG ergebendes
gesetzliches Verbot verstoße. Die
Werkstatt biete unbestritten
nicht nur die technische, son-
dern auch die umfassende haf-
tungsrechtliche Abwicklung ei-
nes Unfallschadens an. Aus der
Werbeaussage lasse sich nicht
entnehmen, dass etwa rechtlich
besonders schwierige Fälle aus-
genommen sein sollen. Angebo-
ten werde somit eindeutig eine
Rechtsdienstleistung im Sinne
von § 2 I RDG.

Nur juristische Neben-
leistungen sind erlaubt
Derartige Rechtsdienstleistun-
gen dürfe eine Werkstatt aber

nur dann erbringen, wenn es
sich um eine Nebenleistung ge-
mäß § 5 I RDG handele. Dies
traf nach Auffassung des Ge-
richts allerdings nicht zu, vor
allem weil dem Betreiber einer
Werkstatt in der Regel die recht-
lichen Kenntnisse fehlen, die zur
Abwicklung der Schadenregu-
lierung nötig sind.

Gerade die Klärung der
Schuldfrage sei dabei für den
Unfallgeschädigten von so exis-
tenzieller Bedeutung, dass sie
stets im Vordergrund steht und
„niemals Nebenleistung“ ist.
Auch zähle die rechtliche Beur-
teilung von Verkehrsunfällen
nicht zum Berufsbild des Werk-
stättenbetreibers.

Hinweis: In der Praxis bedeu-
tet dies, dass jedenfalls die Wer-
bung mit „kompletter“ Unfall-
schadenabwicklung und ohne
Einschränkung auf Fälle, in
denen die Haftung dem Grunde
nach geklärt ist, unzulässig und
abmahnfähig ist. Werkstätten
und auch Sachverständigen sind
vorsichtigere Formulierungen zu
empfehlen: etwa eine „Hilfe“
oder „Unterstützung“ bei der
Unfallschadenabwicklung oder
eben der Hinweise, dass bei
komplizierteren Fällen oder
ungeklärten Haftungsfragen auf
die Hilfe eines Anwalts nicht
verzichtet werden kann.

Aussage: „Komplette
Unfallschadenabwicklung“

Wettbewerbswidrige
Werbung
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Die an einen ausländischen Arbeitneh-
mer, dessen Muttersprache nicht deutsch
ist, gerichtete Aufforderung, einen Deutsch-
kurs zu besuchen, stellt keine Belästigung
im Sinne von § 3 Abs. 3 AGG aufgrund
der ethnischen Herkunft dar. Dies hat das
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein
mit Urteil vom 23.12.2009 entschieden,
jedoch die Revision zugelassen (Az.: 6 Sa
158/09).

Sachverhalt: Geklagt hatte eine aus dem
ehemaligen Jugoslawien stammende Frau,
deren Muttersprache kroatisch ist. Sie ist
seit vielen Jahren bei der Beklagten als Rei-
nigungskraft, vertretungsweise als Kassie-
rerin in einem Schwimmbad beschäftigt.
Die Beklagte hatte sie Mitte 2006 zweimal
erfolglos aufgefordert, an einem Deutsch-
kurs teilzunehmen, da es in der Verständi-
gung mit Kollegen, Vorgesetzten und Kun-
den immer wieder zu Problemen gekom-
men sei. Die Klägerin warf der Beklagten
vor, sie aufgrund ihrer Nationalität zu dis-
kriminieren. Nachdem die Klägerin lange

Zeit arbeitsunfähig krank gewesen war,
machte ihr die Beklagte Ende Januar 2008
nochmals deutlich, dass eine sprachliche
Verständigungsmöglichkeit für die Zusam-
menarbeit mit den Kollegen im Kassen-
und Servicebereich Grundvoraussetzung
sei. Die Klägerin solle ihre «Resistenz gegen-
über der Sprache des Landes» aufgeben.
Daraufhin verlangte die Klägerin von der
Beklagten eine Entschädigung in Höhe von
15.000 Euro wegen Diskriminierung. Das
Arbeitsgericht Elmshorn wies die von der
Klägerin erhobene Entschädigungsklage ab. 

Auch die Berufung der Klägerin blieb
ohne Erfolg. Die Aufforderung, einen Deutsch-
kurs zu besuchen, stelle keine den Entschä-
digungsanspruch auslösende Belästigung
gemäß § 3 Abs. 3 AGG dar, so das LAG.
Die von der Klägerin als unerwünscht emp-
fundene Aufforderung der Beklagten sei er-
kennbar nicht aus Gründen der Rasse oder
wegen der ethnischen Herkunft erfolgt. Für
die Beklagte habe weder die Herkunft der
Klägerin noch deren kroatische Mutterspra-

che eine Rolle gespielt. Vielmehr habe die
Beklagte die Klägerin deswegen zum Besuch
eines Sprachkurses aufgefordert, weil sie
deren Deutschkenntnisse für unzureichend
gehalten habe. Auslöser für die Aufforde-
rung war laut LAG damit nicht die jugo-
slawische Herkunft der Klägerin, sondern
deren mangelnde Sprachkompetenz. 

Auch eine mittelbare Diskriminierung
liege nicht vor, so das LAG weiter. Denn
nicht jede als unerwünscht empfundene
Verhaltensweise sei eine Belästigung im
Sinne des § 3 Abs. 3 AGG. Hinzukommen
müsse, dass durch Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdi-
gungen oder Beleidigungen ein feindliches
Umfeld geschaffen werde. Hiervon könne
auch bei einer mit Nachdruck geforderten
Aufforderung zum Besuch eines Deutsch-
kurses nicht ausgegangen werden. Durch
die Kritik wegen der mangelnden Sprach-
kompetenz werde einem ausländischen
Arbeitnehmer nicht dessen Würde abge-
sprochen.

Bei mangelnder Sprachkompetenz

Arbeitgeber darf Arbeitnehmer
zum Deutschkurs auffordern
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Beim Preisfrisieren bei der Friseur-In-
nung Münster, bei dem der Berufsnach-
wuchs sein Können unter Beweis stellen
konnte, belegten die Auszubildenden der
Friseurinnung Bergisches Land wiederum
sehr gute Plätze. 

Im Wettbewerk Herren Fönfrisur 1.
Lehrjahr wurde eine Fingerfönfrisur ver-
langt, die zum Typ des Trägers passend war.
Bei der Erstellung der Fingerfönfrisur waren
außer Fön keine Hilfsmittel erläutert. Zum
Styling waren nur Spray, Wachs und Gel
erlaubt.

Im Wettbewerb Herren Fönfrisur 2.
Lehrjahr wurde eine natürliche Frisur ge-
wünscht, die dem gegenwärtigen Mode-
trend entsprach. Bei der Friseurgestaltung
sollte das Haar nach modernen Gesichts-
punkten geformt werden. 

Im Wettbewerb Herren Fönfriseur 3.
Lehrjahr wurde ein modischer Haarschnitt
mit anschließender Fönfrisur nach der der-
zeitigen deutschen Frisurenmode verlangt.
Schnitt, Frisur, Haarfarbe und Kleidung des
Modells mussten aufeinander abgestimmt
sein.

Im Wettbewerb Damenfach 3. Lehrjahr
wurde ein moderner Haarschnitt nach einer
nationalen oder internationalen Mode ge-
fordert. Schnitt, Frisur, Haarfarbe und
Kleidung des Modells mussten aufeinander
abgestimmt werden. 

Im Wettbewerb Kosmetik Tages-Make
up 2. und 3. Lehrjahr musste ein Tages-
Make up erstellt werden, welches zum Typ
der Trägerin passt und mit Frisur und Klei-
dung harmonisieren sollte. 

Im Wettbewerb Kreative Hochsteck-
frisur am Modell wurde eine technische
Abendfrisur verlangt, bei der die Haarteile
harmonisch in die Frisur einfrisiert werden
mussten und die Frisur der modischen
Kleidung angepasst werden. 

Im Wettbewerb Kosmetik Junioren ha-
ben die Teilnehmer ein kreatives und inno-

vatives Abend Make-up erstellt, welches an
die Berühmtheiten auf dem roten Teppich
erinnerte. 

Die Auszubildenden der Friseurinnung
Bergisches Land haben wiederum hervor-
ragend abgeschnitten. 

Nachstehend die Platzierungen in den
entsprechenden Wettbewerben:

Herren Fönfrisur 1. Lehrjahr
1. Platz
» Angelo De Luca, im Salon Hairteam

Hesse, Ihn. Kerstin Lapp, 42499
Hückeswagen

3. Platz
» Denise Kübrich, im Salon Göknur

Ergin, Wermelskirchen 

Herren Fönfrisur 2. Lehrjahr
1. Platz
» Christina Weiß, im Salon Wildangel

Haarstudio GmbH, Lindlar

Herren Fönfrisur 3. Lehrjahr
1. Platz
» Christina Weiß, im Salon Wildangel

Haarstudio GmbH, Lindlar

Damenschnitt Fönfrisur 3. Lehrjahr
1. Platz
» Seher Durmaz, im Salon Milan

Kranjcec, Hückeswagen

Kosmetik Tages-Make up
2. und 3. Lehrjahr
3. Platz
» Rebecca Müller, im Salon Wildangel

Haarstudio GmbH, Lindlar

Hochsteckfrisur
2. Platz
» Seher Durmaz, im Salon Milan

Kranjcec, Hückeswagen
3. Platz
» Anna Eismann, im Salon Wildangel

Haarstudio GmbH, Lindlar
6. Platz
» Vanessa Lehwing, im Salon Margret

Brückmann, Leverkusen
7. Platz
» Gamse Avci, im Salon Hairteam Hesse,

Inh. Kerstin Lapp, Hückeswagen

Kosmetik Wettbewerb Junioren
5. Platz
» Julia Borisow, im Salon Dirk Kiel,

Wermelskirchen 

Das große Engagement der Trainer Dirk
Kiel (Wermelskirchen), Nicole Steinstraß (Ber-
gisch Gladbach), Milan Kranjcec (Hückes-
wagen), Daniel Giermann (Remscheid),
Kerstin Lapp (Hückeswagen), Rüdiger Stroh
(Bergisch Gladbach) sowie der Lehrlingswar-
tin Margret Brückmann und des Obermeis-
ters Volker Steffens, die mit den aufgeführ-
ten Auszubildenden seit Monaten trainiert
hatten, wurde verdienterweise belohnt.

Bundesweites Juniorenfrisieren – Lehrlingsfrisieren

Europas Jugend frisiert
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» Frank Freund
Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Nickel und Bauer Haustechnik GmbH
Nümbrecht, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Reifen + Autoservice W. Johann GmbH
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» W. Johann GmbH
Marienheide, Friseurinnung

» Autohaus am Handweiser GmbH
NRW-Garage Leverkusen
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» Christian Koch
Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

» Anette Puhl
Gummersbach, Bäckerinnung

» Ralf Lomp und Andrej Schuldeis
Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» Andreas Rinke
Reichshof, Elektroinnung

» Jens Hoffmann
Wipperfürth, Dachdeckerinnung

» Erkes Fahrzeugtechnik GmbH
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung

» Enrico Lamanna
Overath, Baugewerksinnung

» Tanja Korsten
Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

» Erika Bär
Bergneustadt, Friseurinnung

» Dipl. Wjur. Reiner Lützenkirchen
Leverkusen, Elektroinnung

» Karl-Ludwig Reifenrath
Morsbach, Baugewerksinnung

» Timber Design GmbH
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Angela Weiche
Bergneustadt, Tischlerinnung 

» Robert Brehmer
Lindlar, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Denny Platzer
Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

» Heinz Gredler, Bernd Schlößer
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Holger Schori
Wipperfürth, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Neue Innungsmitglieder

Am 9. April 1959 legte Herr Paul Lind-
lar, geb. 27.02.1925, wohnhaft in Bergisch
Gladbach, die Meisterprüfung im Kraft-
fahrzeug-Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Handwerkskammer
Köln ab. Aus diesem Grunde wurde Herrn
Paul Lindlar durch Herrn Reiner Irlen-

busch, Obermeister der Kraftfahrzeug-
innung Bergisches Land, Herrn Kreishand-
werksmeister Bert Emundts und Herrn
Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu der
„Goldene Meisterbrief“  überreicht.

Herr Lindlar absolvierte vom 1.10.1945

bis 31. März 1949 seine Lehre. In der Zeit
seiner Selbständigkeit von 1959 bis 2007
hat Herr Lindlar folgende Ehrenämter
bekleidet: 
» 11.12.1969 Wahl in den Vorstand der

ehemaligen Kraftfahrzeug-Innung für
den Rheinisch-Bergischen Kreis.

» 14.12.1972 Wahl in den Gesellenprü-
fungsausschuss als stv. Meisterbeisitzer.

» 21.11.1974 Wahl zum Lehrlingswart.
» 5.11.1981 Wahl zum stellv. Obermeister

der Innung .
» 3.12.1986 Wahl zum Obermeister bis

zur Fusion zur Kraftfahrzeuginnung
Rhein-Berg/Leverkusen 1995, anschl.
wurde er zum Ehrenobermeister der
Kraftfahrzeug-Innung gewählt.

» Im Dezember 1996 erhielt er die Aus-
zeichnung mit der Silbernen Ehrennadel
des Zentralverbandes Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbes.

Im Autohaus Lindlar in Bergisch Glad-
bach wurden in dieser Zeit über 80 Aus-
zubildende ausgebildet.

Goldener Meisterbrief für Paul Lindlar





» Horst Wohlgemuth 28.1.2010
Engelskirchen, Maler- und Lackiererhandwerk

» Rolf Klappenbach 9.2.2010
Bergisch Gladbach, Bäckerinnung

100 Jahre
» Dachdeckerbetrieb Hans Stüpp GmbH 1.1.2010

Leichlingen, Dachdeckerinnung
» Heinz-Theo Kasthold 1.3.2010

Odenthal, Maler- und Lackiererinnung

50 Jahre
» Heinz Josef Boden 15.2.2010

Leverkusen, Friseurinnung

25 Jahre
» Mario und Lothar Neuhalfen Elektrotechnik 1.2.2010

Overath, Elektroinnung
» Ursula Peters 9.2.2010

Engelskirchen, Friseurinnung
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» Heinz-Dieter Geuer 4.2.2010 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung

» Horst Lorenz 9.2.2010 70 Jahre
Ehrenobermeister und Vorstandsmitglied
der Innung für Informationstechnik

» Rainer Eickhorn 13.2.2010 50 Jahre
ehem. stellv. Obermeister und Vorstandsmitglied
der Fleischerinnung

» Dipl.-Ing. Bert Ueberberg 13.2.2010 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

» Paul Lindlar 27.2.2010 85 Jahre
Ehrenobermeister der Kraftfahrzeuginnung

» Heinz-Dieter Bläsius 21.3.2010 65 Jahre
Ehrenobermeister der Dachdeckerinnung

» Rudolf Brück 31.3.2010 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

Goldene Meisterbriefe
» Bernhard Bosbach 24.3.2010

Wermelskirchen, Dachdeckerinnung

» Hans-Kurt Schneider 31.3.2010
Morsbach, Baugewerksinnung

» Helmut Frösler 5.3.2010
Wipperfürth, Tischlerinnung

» Franz Mathia 7.3.2010
Bergisch Gladbach, Innung für Raumausstatter-
und Bekleidungshandwerke

» Bernd Henneberger GmbH 9.3.2010
Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» Thomas Braß 12.3.2010
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

» Elke Unverferth 16.3.2010
Leichlingen, Friseurinnung

Runde Geburtstage

Betriebsjubiläen

Seit fast 30 Jahren gibt es den
Bäckerkegelclub Reihweck. Die-
ser Bäckerkegelclub sucht wei-
tere Mitglieder, gerne auch Ge-
werke übergreifend. Bei Interes-
se bitte melden Herrn Ober-
meister Ulrich Lob über unsere
Geschäftsstelle.

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Paul Klever 1.1.2010

Autohaus Hans Heinz GmbH, Overath
Kraftfahrzeuginnung

Das Kegeln findet statt je-
weils am ersten Dienstag eines
Monats in der Ommerborn-
klause in Bergisch Gladbach-
Sand.

Alle Interessierten sind hier
herzlich willkommen.

Bäckerkegelclub Reihweck
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Festlich geschmückt waren die Tische
im Sitzungssaal im Staffelgeschoss des
Gebäudes der Kreishandwerkerschaft, Ker-
zen und entsprechende musikalische Unter-
malung verbreiteten vorweihnachtlichte
Stimmung – und festlich gestimmt waren
auch die Teilnehmer an der Weihnachtsfeier
der Altmeister der Bäckerinnung. Ehren-
obermeister Bernd Kreffter und Obermeis-
ter Ulrich Lob freuten sich zusammen mit
Kreishandwerksmeister Bert Emundts und
Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu be-
sonders darüber, dass zu dieser Weihnachts-
feier so viele Altmeister mit ihren Gattinnen
erschienen waren. Erinnerungen wurden
ausgetauscht und Anekdoten erzählt, es
wurde gefachsimpelt – und das alles natür-
lich bei Kaffee und Kostproben des Kön-
nens der Bäckermeister. 

Fazit aller Beteiligten: Eine gemütliche
und gelungene Weihnachtsfeier!

Bäckerinnung

Weihnachtsfeier der Altmeister

Am 14. Dezember 1959 legte
Herr Siegfried Auras, geb.
24.8.1934, wohnhaft in Gum-
mersbach, die Meisterprüfung
im Radio- und Fernsehtech-
nikerhandwerk vor dem Meis-
terprüfungsausschuss bei der
Handwerkskammer Köln ab.

Daher wurde Herrn Siegfried
Auras durch Herrn Achim Wil-
lutzki, Obermeister der Innung
für Informationstechnik Ber-
gisches Land, Herrn stv. Kreis-
handwerksmeister Gerhard Rei-
mann und Herrn Hauptge-

schäftsführer Heinz Gerd Neu
der „Goldener Meisterbrief“
überreicht. Herr Auras absolvier-
te vom 1951 bis 1954 seine Leh-
re und legte sie erfolgreich mit
der Gesellenprüfung ab.

Von 1959 bis 31.12.1992
war Herr Auras im Betrieb
Radio Bau Auras beschäftigt und
hat während dieser Zeit ca. 30
Auszubildende im Radio- und
Fernsehtechnikerhandwerk
erfolgreich ausgebildet. 

Wir gratulieren herzlich. 

Goldener Meisterbrief
für Siegfried Auras

Am 1. Oktober 1958 legte
Herr Helmut Braun, geb.
9.9.1935, wohnhaft in Bur-
scheid, die Meisterprüfung im
Fleischerhandwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei
der Handwerkskammer Rhein-
Main ab.

Im Rahmen der Innungsver-
sammlung der Fleischerinnung
Bergisches Land wurde Herrn
Braun durch Herrn Dieter Him-
perich, Obermeister der Flei-

scherinnung und Herrn Ge-
schäftsführer Karl Breidohr
nachträglich der „Goldene Meis-
terbrief“  überreicht. 

Herr Braun absolvierte von
1950 bis 1953 seine Lehre und
legte sie erfolgreich mit der Ge-
sellenprüfung ab. Von 1961 bis
1995 war Herr Braun selbständig
und hat während dieser Zeit 10
Auszubildende im Fleischerhand-
werk erfolgreich ausgebildet. 

In der Zeit von 1962 bis 1965
gehörte Herr Braun der Flei-
scherinnung in Solingen an und
war der Zeit von 1966 bis 1995
Vorstandsmitglied und stv. Lehr-
lingswart der ehemaligen Flei-
scherinnung Rhein-Wupper/
Leverkusen.

Wir gratulieren herzlich.

Goldener Meisterbrief
für Helmut Braun
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23.2.2010, 11.00 – 13.00 und 17.00 – 19.00 Uhr
Elektronische Auftragsvergabe: Auftragsvergabe der Stadt
Leverkusen – Informationsveranstaltung

24.2.2010, 20.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Innung für Informationstechnik
Im Restaurant „Haus Rheindorf“, Altenberger-Dom-Str. 130,
51467 Bergisch Gladbach

25.2.2010, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Krisenvermeidung in Klein- und Mittelbetrieben

25./26.2.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nord-
rhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungszimmer,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643  Gummersbach.

25.2.2010, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Elektroinnung
Bergischer Löwe, Hauptstr. 204, 51465 Bergisch Gladbach

1.3.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung für Kfz-
Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

2./3.3.2010, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs

9.3.2010, 20.00 Uhr
Friseurinnung: Hair & Fashion Show Frühjahr/Sommer 2010
Kulturzentrum Lindlar, Wilhelm-Breidenbach-Weg 6,
51789 Lindlar

11./12.3.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nord-
rhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungszimmer,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach.

11.3.2010, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Unternehmenssicherung als Strategieinstrument

12.3.2010, 19.30 Uhr
Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeuginnung
Alte Drahtzieherei, Wupperstr. 8, 51688 Wipperfürth

15.3.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

22.3.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung für Kfz-
Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid, Industriestr.
55, 51399 Burscheid

25./26.3.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nord-
rhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungszimmer,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach.

23.4.2010, 8.30 – 17.45 Uhr
Grundseminar der Elektroinnung:
„Elektrobetriebe“ im Rahmen des Unternehmermodells

22./23.4.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nord-
rhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungszimmer,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach.

26.4.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung für Kfz-
Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

3.5.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

7.5.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung für Kfz-
Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

28.5.2010, 8.30 – 17.45 Uhr
Aufbauseminar der Elektroinnung:
„Elektrobetriebe“ im Rahmen des Unternehmermodells

1.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung für Kfz-Klima-
anlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,

Industriestr. 55, 51399 Burscheid
2.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr

Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum

Burscheid, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

Hinweis: Termine ohne

genannten Veranstaltungsort

finden im Gebäude der

Kreishandwerkerschaft,

Altenberger-Dom-Straße 200,

51467 Bergisch Gladbach-

Schildgen, statt.






